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Bekanntmachung  
zur Notenbekanntgabe der Nachhausarbeit zur Vorlesung „BGB AT“ 

bei Frau Prof. Dr. Gössl 
des Sommersemesters 2025 

Tag der offiziellen Notenbekanntgabe der Hausarbeit ist 
Donnerstag, der 04.12.2025 

Für die o.g. Hausarbeit des SoSe 2025 sind die am Donnerstag, 04.12.2025 im elektronischen Prüfungskonto 

bzw. im Online-Selbstbedienungsportal unter basis.uni-bonn.de veröffentlichten Bewertungen verbindlich. 

Die Abholung der in Papierform abgegebenen Hausarbeiten erfolgt gegen Vorlage eines gültigen 

Lichtbildausweises (vorzugsweise Personalausweis; ersatzweise auch Führerschein, 

Krankenversicherungskarte o. Ä.). Ort und Zeit: 

• Bibliothek des Instituts für Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Ostturm Juridicum, 2. 

Etage, Gebäudebereich gegenüber dem Sekretariat 

• Mittwoch, 10.12.2025 und Donnerstag, 11.12.2025 

• jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr (Öffnungszeiten der Bibliothek). 

 

Eine Remonstration gegen das Prüfungsergebnis ist bis Donnerstag, 18.12.2025, 24:00 Uhr zu erklären. 

Die Abgabe der Remonstrationserklärung kann erfolgen:  

• schriftlich per Post an: Institut für Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Frau Prof. Gössl, 

Adenauerallee 24–42, 53113 Bonn (maßgeblich ist der Poststempel vom 18.12.2025), 

• oder durch Einwurf in den Hausbriefkasten im Juridicum am Hausmeisterbüro. 

 

Neben der Remonstrationserklärung ist eine schriftliche Begründung sowie die Rückgabe der Hausarbeit 
der analog angefertigten, gebundenen Hausarbeit bis spätestens Donnerstag, 08.01.2026, 24:00 Uhr 
erforderlich. Auch hierbei gilt: 

• schriftlich per Post an: Institut für Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Frau Prof. Gössl, 

Adenauerallee 24–42, 53113 Bonn (maßgeblich ist der Poststempel spätestens 08.01.2026) 

• oder rechtzeitige persönliche Abgabe am Lehrstuhl bzw. Einwurf in den Hausbriefkasten im Juridicum 

am Hausmeisterbüro. 

Die zurückgereichte Hausarbeit muss die Original-Korrekturvermerke und das Votum enthalten.  

Die Einreichung der Remonstrationsunterlagen erfolgt ausschließlich in Schriftform (Briefpost oder Einwurf in 

den Lehrstuhlbriefkasten im Juridicum neben dem Hausmeisterbüro). 

Die Zwischenprüfungsordnung sieht vor, dass die Prüfungsarbeiten von den Studierenden beim jeweiligen 

Aufgabensteller bzw. der Aufgabenstellerin abgeholt werden. Bestandene Prüfungsarbeiten, die nicht 

abgeholt werden, werden nach einem Jahr entsorgt. Nicht bestandene Prüfungsarbeiten, die nicht abgeholt 

werden, werden dort aufbewahrt und können nach fünf Jahren vernichtet werden. 
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